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Abstimmungsergebnisse vom 25. November 2018 
 
Eidgenössische Vorlagen 

1. Volksinitiative „Für die Würde der landwirtschaftlichen Nutztiere (Hornkuh-Initiative)“ 
Eingelegte Stimmzettel 1283 
Leere 23 
Ungültig 18 
Gültige 1242 
Ja 636 
Nein 606 

 
 
2. Volksinitiative „Schweizer Recht statt fremde Richter (Selbstbestimmungsinitiative)“ 

Eingelegte Stimmzettel 1293 
Leere 13 
Ungültig 16 
Gültige 1264 
Ja 459 
Nein 805 

 
 
3. Gesetzliche Grundlage zur Überwachung von Versicherten 

Eingelegte Stimmzettel 1291 
Leere 13 
Ungültig 14 
Gültige 1264 
Ja 942 
Nein 322 

 
 
Kantonale Vorlagen 

4. Änderung des Gesetzes über die Staats- und Gemeindesteuern vom 28. Juni 2018 (Gegenvorschlag 
des Landrats zur zurückgezogenen formulierten Gesetzesinitiative "Für eine faire steuerliche Be-
handlung der Wohnkosten") 
Eingelegte Stimmzettel 1193 
Leere 35 
Ungültig 17 
Gültige 1141 
Ja 1013 
Nein 128 
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5. Formulierte Gesetzesinitiative „Ja zur Prämienverbilligung“ („Prämien-Initiative“) vom 22. Juni 
2017 
Eingelegte Stimmzettel 1228 
Leere 17 
Ungültig 14 
Gültige 1197 
Ja 429 
Nein 768 

 
 
6. Teilrevision des Gerichtsorganisations- und Prozessrechts (Verfassungsänderung betreffend Wah-

len Zivilkreisgerichte) 
Eingelegte Stimmzettel 1185 
Leere 90 
Ungültig 11 
Gültige 1084 
Ja 942 
Nein 142 

 
 
Ersatzwahl einer Präsidentin oder eines Präsidenten des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West für 
den Rest der Amtsperiode vom 1. April 2018 bis 31. März 2022 

 
Eingelegte Stimmzettel 805 
Leere 128 
Ungültig 7 
Gültige 670 
Andreas Linder 506 
Mark-Anthony Schwestermann 156 
Vereinzelte  8 
 
 
 
 
Beschwerden 
Allfällige Beschwerden wegen Verletzung des Stimmrechts oder wegen Unregelmässigkeiten bei der Vorbereitung und Durchfüh-
rung der Abstimmungen sind innert 3 Tagen seit der Entdeckung des Beschwerdegrundes, spätestens jedoch am 3. Tag nach der 
Veröffentlichung der Ergebnisse dem Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft einzureichen. In der Beschwerdebegründung 
ist glaubhaft zu machen, dass die geltend gemachten Unregelmässigkeiten nach Art und Umfang geeignet waren, das Ergebnis 
wesentlich zu beeinflussen. 


